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0 Praambel

Der Internationale Verein fiir zukunftsfahiges Bauen und Wohnen — natureplus e.V. — hat sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz von solchen
Bauprodukten durch die Vergabe eines Qualitdtszeichens zu férdern, welche dem Ziel der Nachhaltigkeit der Wirtschaft in
besonderem Maf3e gerecht werden. Die drei klassischen Sdulen der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Wirtschaft) spiegeln sich in

den drei Grundanforderungen von natureplus: Umwelt, Gesundheit und funktionale Qualitat.

Jede Bautdtigkeit ist mit Eingriffen in Natur und Umwelt und mit dem Verbrauch von endlichen Ressourcen verbunden. Aus
Verantwortung gegeniiber kiinftigen Generationen sollen deshalb alle Anstrengungen unternommen werden, diese Eingriffe so gering
wie moglich zu gestalten und den Ressourcenverbrauch auf das Notwendigste zu beschranken. Angesichts der bereits absehbaren
Erschopfung beispielsweise der Vorrdte an fossilen Energietragern und der Bedrohung des Erdklimas ist nur so eine nachhaltige und
sozial gerechte Entwicklung moglich. Flir den Bausektor heif3t dies, den Einsatz und die Verwendung von Bauprodukten zu férdern, die
helfen, den Verbrauch fossiler Energietrager und endlicher Rohstoffe zu minimieren. Produkte, welche dies leisten, will natureplus auf
dem Markt voranbringen.

Die energiesparende Bauweise und die Vermeidung unkontrollierter Liftung beglinstigt die Akkumulierung fliichtiger chemischer
Verbindungen in der Innenraumluft, die aus Bauprodukten und dem Inventar der Gebdude austreten. Dies fiihrt zu einer
(vermeidbaren) gesundheitlichen Belastung der Bewohner. Auch die Anlagerung von chemischen Schadstoffen (insbesondere
Weichmachern) aus Bauprodukten an Hausstaub, der zunehmende Einsatz von Bioziden in Alltagsprodukten und die Belastung durch
Schimmelpilze aufgrund ungiinstiger Produkteigenschaften geben Anlass zur Sorge. Ein wachsender Teil der Bevdlkerung zeigt auf diese
gesundheitlichen Belastungen durch Bauprodukte Reaktionen wie beispielsweise Allergien. Deshalb will natureplus die Vertraglichkeit
der Bauprodukte insbesondere in der Nutzungsphase nach strengen Maf3staben bewerten und gesundheitlich unbedenkliche und dazu

dem Raumklima zutrdgliche Materialien aktiv fordern.

Das natureplus®-Qualitdtszeichen ist eine Auszeichnung fiir Bauprodukte, die dem Anspruch auf Nachhaltigkeit durch eine besonders
hohe Qualitit in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Funktion gerecht werden. Als Bauprodukte verstehen wir jedes Produkt, Bauteil
oder jeden Bausatz, das beziehungsweise der hergestellt und in Verkehr gebracht wird, um dauerhaft in Bauwerke oder Teile davon
eingebaut zu werden. Nur die besten Produkte einer bestimmten Gruppe sollen ausgezeichnet werden, um den Verbrauchern und
Bauprofis Orientierung auf eine nachhaltige Baukultur zu geben. Das natureplus®-Qualitdtszeichen greift den Zielen der Europdischen
Bauprodukten-Verordnung EU CPR 305/201 11 voraus: Kiinftig verlangt diese Verordnung eine Leistungserklarung (declaration of
performance) mit Nachweisen fiir den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und fiir die Einhaltung von Anforderungen in Bezug auf
einen geringen Einfluss auf die Umweltqualitdt und das Erdklima Gber den ganzen Lebenszyklus, die Energieeffizienz in der Herstellung
sowie von Hygiene, Gesundheitsvertraglichkeit und Sicherheit der damit befassten Menschen. Das natureplus®-Qualitdtszeichen stellt
bereits heute solche Nachweise beziiglich der wesentlichen Merkmale von Bauprodukten bereit. Dies misst natureplus an Kriterien
und Anforderungen, die in der Regel weit liber gesetzliche Anforderungen hinaus gehen, mindestens jedoch den jeweils strengsten
anerkannten Standards entsprechen sollen.

Das natureplus®-Qualitdtszeichen ist ein Umweltzeichen Typ | gemaB ISO 14024, bezugnehmend auf die EU-Umweltzeichen-
Verordnung sowie die EMAS-Verordnung zum Umweltaudit, und ist in ganz Europa nach einheitlichen Kriterien giiltig. Die
Voraussetzung fiir die Auszeichnung von Produkten mit dem natureplus®-Qualititszeichen bilden ihre besonders guten Eigenschaften
in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Die Schonung endlicher Ressourcen durch Minimierung petrochemischer
Einsatzstoffe, nachhaltige Rohstoffgewinnung, ressourceneffiziente Produktion, Langlebigkeit der Produkte ist ein vorrangiges Ziel.
Deshalb sollen vor allem Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen oder aus unbeschrankt verfiigbaren mineralischen Rohstoffen
bzw. aus Sekundarrohstoffen ausgezeichnet werden.

natureplus e.V., HauptstraB3e 24, 69151 Neckargemiind, Germany, info@natureplus.org www.natureplus.org



Richtlinie 0701 (Entwurf)
Lacke und Lasuren flir Holz
Ausgabe: 22-05, 12. Juli 2024
Seite 3 von 10

| Anwendungsbereich

Die nachfolgenden Vergabekriterien enthalten Anforderungen zur Auszeichnung mit dem Qualitdtszeichen natureplus fiir Lacke und
Lasuren nach EN 927 zur Anwendung auf Holz bzw. fir universelle Anwendung. Sie gelten ebenso fiir vergleichbare
Beschichtungsstoffe mit Lackeigenschaften im Innen- und AuBeneinsatz wie Grundierungen, Vorlacke, Dickschichtlasuren. Sie sind
ausschlieSlich auf die genannten Produkte anzuwenden. Speziallacke, Rostschutzmittel, Holzschutzmittel, Beizen, Dispersions-

Wandfarben oder Mineralfarben werden hier nicht betrachtet.

2 Vergabekriterien

Voraussetzung flir die Auszeichnung eines Produktes nach dieser Richtlinie mit dem natureplus® Qualititszeichen bildet die Einhaltung

der folgenden Vergaberichtlinien:
* RL5001 Chemikalienrichtlinie
» RL5002 Holzgewinnung und -herkunft
* RL5004 Transparenz und soziale Verantwortung
* RL5010 Emissionsarme Bauprodukte

* RL5020 Klimavertraglichkeit und Energieeffizienz

2.1 Gebrauchstauglichkeit

Das Produkt muss gemaB3 EN 927 eingestuft sein.

2.2 Zusammensetzung, Stoffverbote und -beschrankungen

Das Produkt muss mindestens zu 95M-% aus nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen sowie Wasser bestehen.
Der Anteil an chemisch-synthetischen organischen Bestandteilen (z. B. Acrylate) darf insgesamt 5M-% nicht tiberschreiten.
Der Anteil organischer Losemittel darf 0,5 M-% nicht tiberschreiten.

Synthetische Konservierungsstoffe sind in einer Menge von maximal 0,1 M-% zulassig.

Dem Produkt diirfen folgende Stoffe nicht zugesetzt werden:

* Weichmacher (im Sinne der VDL-RL 01)

* Glykolverbindungen

* APEO's (Alkylphenolethoxylate)

* Halogenorganische Verbindungen

* Zinnorganische Verbindungen

* Azofarbstoffe, die krebserzeugende Amine abspalten

* Biozide, die nicht der Topfkonservierung dienen (Filmkonservierungsmittel)
* Halogenierte Isothiazolinone

* Formaldehydabspalter

natureplus e.V., HauptstraB3e 24, 69151 Neckargemiind, Germany, info@natureplus.org www.natureplus.org



Richtlinie 0701 (Entwurf)
Lacke und Lasuren flir Holz
Ausgabe: 22-05, 12. Juli 2024
Seite 4 von 10

Das Produkt darf nicht mit Pigmenten und Sikkativen auf der Basis von Blei-, Cadmium, Chrom VI und deren Verbindungen zubereitet

sein. Okologisch und toxikologisch problematische Pigmente, wie z.B. Neapelgelb, diirfen nicht eingesetzt werden.

Das Produkt wird Priifungen gemal3 Abschnitt 3 unterzogen und muss die dort angegebenen Grenzwerte einhalten.

2.3 Rohstoffgewinnung, Fertigung der Vorprodukte und Produktion
Fir die Einsatzstoffe sind Herkunftsnachweise zu fiihren.
Verwendetes Titandioxid muss der EU-RL 92/1 12/EWG entsprechen.

Der Hersteller muss erklaren und seine Lieferanten verpflichten, dass in der Wachstumsphase sowie bei Ernte, Lagerung und
Transport der zur Spane-und Fasergewinnung verwendeten Rohstoffe keine synthetischen Pflanzenschutzmittel mit Wirkstoffen
verwendet werden, die auf der natureplus Pestizid-Verbotsliste der RL-5001 stehen. Ferner diirfen keine Verbindungen auf Basis von
Arsen oder Quecksilber eingesetzt werden. Der Prozess zur Umsetzung der Verpflichtung und die Erklarungen der Lieferanten sind
Bestandeteil der Prifung.

2.4 Nutzung

Wihrend der Nutzung darf das Produkt keinen bzw. keinen produktfremden Geruch aufweisen. (s. 3.3 Sonstige Analyse: Geruch)

Die Emissionen diirfen die natureplus-Grenzwerte gemaf3 Abschnitt 3 in der Nutzungsphase nicht tiberschreiten. (s. Abschnitt 3 und
RL5010)

2.5 Recycling / Entsorgung

Das Produkt muss unproblematisch in Abfallverbrennungsanlagen entsorgbar sein.

2.6 Okologische Kennwerte

Die Herstellung aller Produkte dieser Produktgruppe muss derart erfolgen, dass die in RL-5020 aufgelisteten okologischen Kennwerte

eingehalten werden.

2.7 Deklaration

Auf der Produktverpackung ist eine Volldeklaration der Einsatzstoffe (in der Landessprache oder in Englisch) analog der EU-Kosmetik-
VO nach abnehmendem Massenanteil anzugeben. Sollte eine Darstellung auf der Verpackung nicht moglich sein, muss sie aus dem
Technischen Datenblatt oder dem Verkaufsprospekt hervorgehen. Einsatzstoffe aus Vorprodukten oder Zubereitungen, die mit einem
Massengehalt von >1% im Endprodukt verbleiben, miissen ebenfalls in der Volldeklaration beriicksichtigt werden.

Fiir die Benennung der Einsatzstoffe im Rahmen der Volldeklaration gilt folgendes:

* liber | M-% die Bezeichnung des Stoffes
* unter | M-% mindestens die Funktionsbezeichnung
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Dariiber hinaus sind dem Verbraucher bzw. dem Anwender die nachstehenden produktspezifischen Informationen bereitzustellen.

* Kennzeichnung gemdB den Richtlinien der europdischen Gemeinschaft (Communauté Européene, CE-Kennzeichnung) oder
jeweiliger bauaufsichtlicher Zulassung mit Angabe des Geltungsbereiches

* Rohdichte in kg/m3

* Warmeschutztechnischer Nennwert )‘D gemal3 EN ISO 10456 oder gleichwertiger Norm

* Wirmeschutztechnischer Bemessungswert A, gemaB EN ISO 10456 oder  gleichwertiger Norm

* Anwendungstyp bzw. Einsatzgebiete nach DIN 4108, ONORM B 6000 oder gleichwertiger Norm

* Brandverhalten Euroklasse gemaB EN 13501-1

Bei Einsatz von Inhaltsstoffen mit umweltgefdhrdendem Potential muss der Hersteller an geeigneter Stelle darauf hinweisen, welche

MaBnahmen im Rahmen von Ausbau- und Abbrucharbeiten zum Umweltschutz zu treffen sind (z.B. kontrollierter Riickbau).
Dariiber hinaus sind dem Verbraucher bzw. dem Anwender die nachstehenden produktspezifischen Informationen bereitzustellen.

* Klasseneinteilung gemaf3 DIN EN 927

* Reichweite/Ergiebigkeit in m2/I

* Deckvermégen nach EN 13300

* Hinweis auf charakteristischen Geruch bedingt durch eingesetzte Naturéle und -harze

* Haltbarkeit, Lagerfahigkeit, Lagerbedingungen

2.8 Verarbeitung

Keine weiteren Anforderungen in diesem Abschnitt.

2.9 Verpackung

Die zur Verwendung kommenden Verpackungen missen recyclingfahig sein. Der Hersteller muss, falls vorhanden, einem

Recyclingsystem angehoren.

Papier und Kartonverpackungen missen aus Recyclingpapier bestehen. Alternativ ist auch Papier aus Quellen gemdB3 der RL-5002

zuldssig.

Kunststoffverpackungen missen aus Polyolefinen bestehen. Als begriindete Ausnahmen sind auch PET, Polystyrol und Polycarbonate

moglich.
PVC-Verpackungen sind generell nicht zuldssig.
Verpackungen diirfen nicht mit Bioziden ausgeristet sein.

Das natureplus-Zeichen ist nach der Vergabe auf der Verpackung aufzudrucken.

3 Laborprifungen

Die Produkte werden mittels Laboranalysen auf Schadstoffe und unerwiinschte Nebenbestandsteile untersucht. Fiir die Laboranalysen

wird ein reprasentatives Muster im Zuge des Werksaudits entnommen. Kann die Probenahme nicht durch natureplus® Prifer*innen
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geschehen, kann auch eine andere unabhingige Person im Auftrag von natureplus die Probe entnehmen. Bei Produkten mit

verschiedenen Abmessungen und aber gleicher Zusammensetzung ist ein Priifmuster ausreichend.

3.1 Flichtige organische Verbindungen (VOC - TVOC)

Zur Uberprifung der Abgabe von VOC und zur Ermittling des TVOC und TSVOC wird mit dem Produkt eine
Prifkammeruntersuchung durchgefiihrt. Die Messungen werden nach 3 bzw. 28 Tagen getatigt. Falls eine geringe VOC Emission zu
erwarten ist, kann auch eine Abbruchmessung nach 7 Tagen erfolgen. Die Prifkammeruntersuchung wird gemaB3 natureplus®

Vergaberichtlinie RL 5010 durchgefiihrt. Das Produkt muss die in der RL 5010 angefiihrten Grenzwerte erfiillen.

3.2 Elementanalysen

Zur Uberpriifung des Gehaltes an bedenklichen Elementen und zur Kontrolle von unerwiinschten Verunreinigungen wird bei dem
Produkt eine Elementanalyse durchgefiihrt. Dabei miissen die Grenzwerte eingehalten werden. Die Analyse wird gema3 der
Testmethode TM-02 Metalle in der jeweils aktuellen Version durchgefiihrt.

Element Grenzwert [mg/kg]
Arsen (As) <5

Cadmium (Cd) <0,5

Cobalt (Co) < 500
Quecksilber (Hg) < |
Nickel (Ni) <10
Blei (Pb) <15
Zinn (Sn) <1
Zink (Zn) < 500

3.3 sonstige Analysen

Chrom VI
Prifparameter Grenzwert = Einheit = Methode
Chrom VI (CrVI) <1 mg/kg  TRGS 613
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Halogenorganische Verbindungen

Prifparameter Grenzwert = Einheit = Methode

A

Halogenorganische Verbindungen: AOX/EOX < | mg/kg  TM-03 Halo

Aromatische Kohlenstoffe (Summe)

Prifparameter Grenzwert = Einheit Methode
Aromatische Kohlenstoffe (Summe) < 30 mg/kg  Headspace GC/MS analog EN ISO 17895
KMR-Aromaten

K = kanzerogen; M = mutagen, R = reproduktionstoxisch; Einteilung gem. GefStoffV (D)

Priifparameter Grenzwert = Einheit = Methode

KMR-Aromaten einzeln = < | mg/kg = Headspace GC/MS analog EN I1SO 17895

Delta-3-Caren

Prifparameter Grenzwert = Einheit Methode

Delta-3-Caren <20 mg/kg = Solventextraktion und GC/MS

Glykolether/-ester

Prifparameter Grenzwert  Einheit = Methode

Glykolether/-ester <20 mg/kg  Solventextraktion und GC/MS

Phtalsaureester

Prifparameter = Grenzwert = Einheit Methode

Phtalsdureester < 10 mg/kg  Solventextraktion und GC/MS

Monomere Acrylate

Prifparameter Grenzwert = Einheit Methode

Monomere Acrylate = < | mg/kg Headspace GC/MS analog EN ISO 17895
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Freies Formaldehyd

Prifparameter Grenzwert = Einheit Methode

Freies Formaldehyd <2 mg/kg | UV-Vis (VdL-03:2018-03-4.1) oder vergleichbare Methoden

Zinnorganische Verbindungen

Prifparameter Grenzwert = Einheit Methode
Einzelwerte MBT, DBT, TBT <50 ug/kg
Asbestfasern

im Bedarfsfall, wenn das Produkt Sekundirmaterialien enthilt:

Prifparameter =~ Grenzwert Einheit Methode

Asbestfasern asbestfrei nach DAB' REM

|: DAB: Deutsches Arzneibuch

Geruch

Prifparameter Grenzwert = Einheit Methode

Geruch <3 Geruchsintensitit =~ TM-04 Geruch

Pestizide

Prifparameter Grenzwert = Einheit = Methode

TM-05
Pestizide - Summe < mg/kg .
Pestizide
Pestizide - Einzeln
Organochlorpestizide: Aldrin, Chlordan, DDD, DDE, DDT, Dichlofluanid, Dieldrin, Endrin,
Heptachlor, Hexachlorbenzol, Lindan, Pentachlorphenol
- 1 \ B . mg/ TM-05
Organophosphorpestizide: ~ Dimethoat,Fenthion,  Parathion-methyl,  Parathion-ethyl, <0,5 .
kg Pestizide

Phosalon
Pyrethroide: Cypermethrin, Lambda-Cyhalothrin, Permethrin

Sonstige: Benomyl, Carbendazim, Prochloraz
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4 Anhang
Priufmethoden

TM-01 VOC: Fluchtige Organische Verbindungen VOC/TVOC, Formaldehyd, Acetaldehyd und TSVOC: DIN EN ISO 16000 Serie

erweitert durch natureplus Ausfiihrungsbestimmungen.

TM-02 Metalle: ICP-MS Messung nach DIN EN ISO 17294-2. Erweitert durch natureplus Ausfiihrungsbestimmungen und der
Fragestellung angepasste Probenvorbereitung.

TM-03 Halo: Halogenorganische Verbindungen nach Verbrennung und Microcoulometrische Bestimmung gemafB3 natureplus -
Ausfiihrungsbestimmung ,AOX/EOX*

TM-04 Geruch: natureplus-Ausflihrungsbestimmung "Geruchsprifung”, 6-stufige Notenskala 24h nach Prifraumbeladung
TM-05 Pestizide: DFG S |9 erweitert durch natureplus Ausfiihrungsbestimmungen

TM-08 Fremdfasern und Fremdstoffe: Rasterelektronenmikroskopie REM

TM-09 Monomere Isocyanate: 24h nach Priifkammerbeladung

TM-10 PAK: HPLC / GC-MS, Summe nach EPA

Anhang Prufparameter fur abgetonte Farben bzw. Abtonfarben

Sofern die Zusammensetzung der abgetdnten Farbe bzw. Abtonfarbe (mit Ausnahme der farbgebenden Komponente) identisch mit

der ungetonten / weil3en Farbe ist, wird die Abtonfarbe lediglich einer Priifung auf folgende Parameter unterzogen:

* Metalle und Metalloide (je Farbton). Nach Méglichkeit wird das vereinfachte Verfahren eingesetzt.
* Krebserzeugende Amine aus Azofarbstoffen (im Bedarfs-/Verdachtsfall)

Prifparameter Grenzwert = Einheit Methode

Krebserzeugende Amine aus Azofarbstoffen < [0 mg/kg nach LFGB

Vereinfachtes Verfahren

Beim vereinfachten Verfahren werden die Pigmente direkt auf ihren Metallgehalt analysiert. Der Hersteller stellt eine Liste mit allen
eingesetzten Pigmenten (Markenname, chemische Struktur, CAS-Nummer, Sicherheitsdatenblatt) zur Verfiigung. Diese Pigmente
werden chemisch klassifiziert und in sinnvolle Gruppen fiir Mischproben zusammengefasst.

Gehaltsbestimmung

Die Elemente Arsen, Blei, Cadmium, Quecksilber und Thallium* werden mittels Totalaufschluss in Ldsung gebracht und gemaf
natureplus-Ausfiihrungsbestimmungen gemessen. Zum Aufschluss von Pigmenten auf der Basis von organischen Farbstoffen kommt
ein Druckaufschluss mit Salpetersdaure zur Anwendung. Pigmente auf der Basis anorganischer Ausgangsverbindungen werden mit

einem Salpetersdure / Flusssdure Gemisch mittels Druckaufschluss in Lésung gebracht.

Die fiir diese Untersuchung anzulegenden Grenzwerte errechnen sich den Grenzwerten der Richtlinie fiir das Farblose Produkt nach

folgender Formel:
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Grenzwert des Elementes®) = (100 / durch die Anzahl Pigmente in der Mischprobe) / durchschnittlichen prozentualen Einsatz des
Farbstoffes

(3) Grenzwert Thallium 2 mg/k, die tbrigen Elemente sind Abschnitt 3 zu entnehmen
Kommt es zu Uberschreitungen des Grenzwertes ist eine Untersuchung der einzelnen Pigmente notwendig.

Eluatbestimmung

Fir die mindergiftigen Metalle Antimon, Barium, Chrom, Cobalt, Kupfer, Nickel und Zinn ist die Kontrolle der |6slichen Anteile dem
des Gesamtgehaltes vorzuziehen. Das Eluat wird nach der DIN EN 71 Teil 3 Elution mittels einer Magensdure Imitatlésung hergestellt.

natureplus e.V., Hauptstraf3e 24, 69151 Neckargemiind, Germany, info@natureplus.org www.natureplus.org



	Richtlinie 0701 Lacke und Lasuren für Holz
	0 Präambel
	1 Anwendungsbereich
	2 Vergabekriterien
	2.1 Gebrauchstauglichkeit
	2.2 Zusammensetzung, Stoffverbote und -beschränkungen
	2.3 Rohstoffgewinnung, Fertigung der Vorprodukte und Produktion
	2.4 Nutzung
	2.5 Recycling / Entsorgung
	2.6 Ökologische Kennwerte
	2.7 Deklaration
	2.8 Verarbeitung
	2.9 Verpackung
	3 Laborprüfungen
	3.1 Flüchtige organische Verbindungen (VOC - TVOC)
	3.2 Elementanalysen
	3.3 sonstige Analysen
	4 Anhang
	Prüfmethoden
	Anhang Prüfparameter für abgetönte Farben bzw. Abtönfarben


